
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wettbewerb Bundeshauptstadt im 
Klimaschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vorwort des Bundesvorsitzenden der Deutschen Umwelthilfe 
 Prof. Dr. Harald Kächele 
 

 
Das globale Klima befindet sich im Wandel. Die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts gelten  

 weltweit als das wärmste Jahrzehnt seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im Jahr 
 1861. Doch was bedeutet die Klimaerwärmung für Mensch und Umwelt? Viele Folgen 
 sind derzeit noch nicht seriös abzuschätzen, mit anderen Auswirkungen dagegen werden 
 wir Menschen schon heute zunehmend konfrontiert. Im vergangenen Jahrhundert stieg 
 der Meeresspiegel um zehn bis zwanzig Zentimeter. Wetterbedingte Naturkatastrophen 
 wie Hurrikane in der Karibik, Dürrekatastrophen in Afrika oder Flutwellen entlang der 
 großen Flüsse Mitteleuropas ereigneten sich in den vergangenen Jahren signifikant 
 häufiger als in vergleichbaren Zeiträumen zuvor. 
 

 Hauptauslöser für den Temperaturanstieg ist nach inzwischen praktisch einhelliger 
 Überzeugung der Klimaforscher der vom Menschen verursachte Ausstoß von Kohlendio- 
 xid und weiterer Treibhausgase. Sie entstehen vor allem bei der Verbrennung der fossilen 
 Energieträger Kohle, Öl und Erdgas. Deshalb gilt, solange diese Brennstoffe weltweit die 
 Energiebereitstellung dominieren: Jede eingesparte Kilowattstunde Strom oder Wärme 
 entlastet das Klima. 
 

 In Zeiten des globalen Klimawandels sind alle gefordert, auch und besonders die Städte 
 und Gemeinden. Viele Kommunen in Deutschland haben in den letzten Jahren mit einer 
 Vielzahl an Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Sie wirt- 
 schaften in ihren Liegenschaften effizient mit Energie, setzen beim Ausbau der örtlichen 
 Energieversorgung auf Biomasse, Wind-, Solar- und Wasserenergie und achten bei der 
 Ausweisung von Baugebieten auf Klimaschutzkriterien. Zudem motivieren sie durch 
 klimafreundliche Verkehrsmaßnahmen ihre Bürger zur verstärkten Nutzung von Bussen, 
 Bahnen und Fahrrädern. Städte und Gemeinden setzen mit ihrem Engagement die 
 Maßstäbe – auch für ihre Bürger und Unternehmen. 
 

 Der Wettbewerb „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ will diese kommunalen Maßnah- 
 men sammeln und bundesweit bekannt machen. Aufbauend auf unseren Projekten 
 „Bundeshauptstadt für Natur- und Umweltschutz“, „Zukunftsfähige Kommune“, „Solar- 
 bundesliga“ und „Energiesparkommune“ konzentrieren wir uns bei diesem Wettbewerb 
 auf den kommunalen Klimaschutz. Gesucht werden Kommunen mit Strategien zum 
 Ausbau einerklimaschonenden Energieversorgung, erfolgreichen Energiesparmaßnahmen 
 innerhalb ihrer Liegenschaften, einer vorbildlichen Verkehrsplanung, kreativen Ideen zur 
 Öffentlichkeitsarbeit und einer klimafreundlichen Siedlungsgestaltung. 
 

 Jede Stadt und Gemeinde, die am Wettbewerb teilnehmen wird, zeigt damit ihr Enga- 
 gement für den Klimaschutz. Um dies entsprechend positiv zu kommunizieren, werden 
 wir den Gesamtsieger und die Namen der ersten drei Siegerkommunen in den Teil- 
 nehmerkategorien veröffentlichen und die weiteren Teilnehmerkommunen ohne die 
 jeweilige Platzierung nennen. Machen Sie mit – werden Sie „Bundeshauptstadt im 
 Klimaschutz“! 
 

 Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Teilnahme am Wettbewerb. 
 
 
 Prof. Dr. Harald Kächele 
 

 Bundesvorsitzender der Deutschen Umwelthilfe e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 2 



Vorwort des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, Sigmar Gabriel 
 
Vergangenes Jahr ließen uns erneut zahlreiche Wirbelstürme und andere Umwelt- 
katastrophen ahnen, welche dramatischen Folgen der weitere globale Temperatur- 
anstieg noch verursachen wird. Der weltweit wachsende Energieverbrauch und 
die weiterhin steigende Verbrennung fossiler Rohstoffe sind Hauptursache für die 
Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre. 
 

Deutschland ist bei der Verringerung klimaschädlicher Gase führend. Das nationale 
Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ist dabei ein wichtiges Instrument. 
Deutschland hat sich im Zuge des Kyoto-Protokolls verpflichtet, die Treibhausgas- 
Emissionen bis 2012 um 21 % im Vergleich zu 1990 zu senken. Bis 2004 haben 
wir bereits eine Minderung von rund 18 % erreicht. Damit ist Deutschland auf 
gutem Wege, seine völkerrechtlich bindende Verpflichtung zu erfüllen und seiner 
Verantwortung als eine der führenden Industrienationen gerecht zu werden. 
 

Dennoch bedarf es weiterer gemeinsamer Anstrengungen. Städte und Gemeinden 
haben ein großes Potenzial, zur Minderung von CO2 -Emissionen und anderer 

Treibhausgasemissionen beizutragen. Denn sie haben den unmittelbaren Kontakt 
zu Bürgerinnen und Bürgern. Immer mehr Kommunen stellen sich dieser Verantwor- 
tung und ergreifen lokal die Initiative im Klimaschutz. Sie verringern in öffentlichen 
Einrichtungen den Energieverbrauch und installieren Elemente regenerativer Energie- 
versorgung. Sie fördern in vielfältiger Weise das Klimaschutzengagement von 
Bürgerinnen und Bürgern, der lokalen Wirtschaft, von Vereinen und Kirchen- 
gemeinden. 
 

Die Minderung von CO2 -Emissionen dient nicht nur dem Schutz der Umwelt, 
sondern sichert in Zeiten knapper Kassen und steigender Energiepreise auch Spiel- 
räume für kommunales Handeln. Ein effektives Energiemanagement der kommu- 
nalen Liegenschaften kann erheblich Kosten einsparen. Wer Altbauten energetisch 
modernisiert, erhält oder steigert den Wert des kommunalen Immobilienvermögens. 
Er gibt dem örtlichen Handwerk Aufträge und die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu 
erhalten oder sogar zu schaffen. Investitionen in regenerative Energieversorgung 
und energieeffiziente Geräte machen unabhängiger von steigenden Rohöl- und 
Erdgaspreisen. Die wachsende Nachfrage nach Umwelttechnologie führt zudem 
zu Wettbewerb um technologische Verbesserung. Das verbessert die Exportchancen 
und schafft wiederum Arbeitsplätze. 
 

Politik und Verwaltung haben Vorbildfunktion beim Einsparen von Energie und dem 
Ausbau erneuerbarer Energien. Immer mehr Kommunen setzen Maßstäbe, führen 
Pilotprojekte durch und weisen Bürgern und Unternehmen den Weg in eine sicherere 
Energiezukunft. 
 

Ich rufe alle Städte und Gemeinden nachdrücklich auf, sich am Wettbewerb 
„Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ der Deutschen Umwelthilfe zu beteiligen! 
 
 
Sigmar Gabriel 
 

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Schirmherr des Wettbewerbs „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ 
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 Angaben zur teilnehmenden Kommune 
 
 
 

 Adresse der Kommune 
 
 Stadt Münster  
 Gemeinde/Stadt 
 

 Dr. Berthold Tillmann 
 Titel, Vorname und Name des Bürgermeisters/Oberbürgermeisters 
 

       

 Anschrift (Straße/Postfach) 
 

 48127 Münster 
 PLZ, Ort 
 

 Kreisfreie Stadt Münster Nordrhein-Westfalen 

 Landkreis Bundesland 
 

 0251/492 - 6000 0251/492  

 Telefon Fax 
 

 berthold.tillmann@stadt-muenster.de 

 E-Mail 
 

 www. muenster.de/stadt 
 Internetadresse Ihrer Stadt/Gemeinde 
 

 Birgit Wildt  

 Bei Rückfragen zu den  Wettbewerbsunterlagen gibt Auskunft 
 

 Amt für Grünflächen und Umweltschutz 

 Dienststelle des Ansprechpartners 
 

 Albersloher Weg 33 
 Anschrift (Straße/Postfach) 
 

 48155 Münster 
 PLZ, Ort 
 

 0251/492 6703 0251/492 7737 

 Telefon Fax 
 

 wildtb@muenster.de 
 E-Mail 

 Statistische Angaben zur Kommune 
 
   Gemeinde  Stadt  kreisfrei  kreisangehörig 
 
 
 
 

 Zahl der Einwohner (Hauptwohnsitz): 265.609  (Stichtag: 31.12.2000) 
 (Datenquelle: Einwohnermeldeamt) 
 

 270.868  (Stichtag: 31.12.2005) 
 
 
 
 

 Titelfotos (von links): G. Bröer, pixelquelle.de, R. Emmerich, pixelquelle.de 
 
 
 

 4 



Inhalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i Informationen rund um den Wettbewerb...................................................6 
 
 

 1 Ziele, Konzepte und Berichte....................................................................8 
 
 

 2 Energieerzeugung....................................................................................11 
 
 

 3 Energiesparen .........................................................................................17 
 
 

 4 Siedlungsgestaltung.................................................................................25 
 
 

 5 Verkehr...................................................................................................28 
 
 

 6 Forstwirtschaft und Abfallvermeidung.....................................................34 
 
 

 7 Öffentlichkeitsarbeit und Beratung..........................................................36 
 
 

 8 Beteiligung und Kooperation ..................................................................40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bundeshauptstadt im Klimaschutz 2006 – Fragebogen 5 



 
i Informationen rund um den Wettbewerb 

Kooperationspartner 
des Wettbewerbs   Wettbewerbsinhalte 
„Bundeshauptstadt 

im Klimaschutz“  Im Mittelpunkt des Wettbewerbs „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ stehen der 
 Ausbau einer klimaschonenden Energieversorgung, Spar- und Effizienz- 
 Maßnahmen in kommunalen Liegenschaften sowie Klimaschutzmaßnahmen 
 beim Verkehr und in der Stadtplanung. Außerdem werden klimarelevante The- 
 men wie Forstwirtschaft und Abfallvermeidung abgefragt. Zudem fließen kreative 
 Formen der Öffentlichkeitsarbeit und die Beratung von Bürgern in die Bewertung 
 ein. Positiv bewertet werden auch Kooperationen zwischen Kommune, Bürgern 
 und Interessengruppen zum gemeinsamen Klimaschutz. 
 
 
 Zielgruppen und Fragebogen 

 Der Fragenkatalog richtet sich an Städte und Gemeinden. Er ist die Grundlage für 
 die Bewertung der Klimaschutz-Maßnahmen und Projekte einer Kommune im 
 Rahmen des Wettbewerbs und letztlich für die Auszeichnung. Darüber hinaus 
 will die Deutsche Umwelthilfe Verwaltungsmitarbeitern, Gemeinderäten, Stadt- 
 werken, Umweltverbänden, Agenda 21-Gruppen, Energieagenturen, Runden 
 Tischen „Energie“ sowie Bürgern und Unternehmen eine Orientierungshilfe für 
 die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zum kommunalen Klimaschutz 
 anbieten. 

 Bei der Erarbeitung des Fragebogens hat uns eine projektbegleitende Experten- 
 Arbeitsgruppe inhaltlich beraten. Sie wird uns auch bei der Auswertung der 
 Wettbewerbsergebnisse unterstützen. Wir danken folgenden Institutionen herz- 
 lich für ihre Mitarbeit: 

 �  Deutsches Institut für Urbanistik 

 �  Deutscher Städtetag 
 �  Deutscher Städte- und Gemeindebund 
 �  Gemeinde Wettenberg 
 �  ICLEI - Local Governments for Sustainability 
 �  Klima-Bündnis 
 �  Saint-Gobain Isover G+H AG 
 �  Stadt Münster 
 
 
 Bewertung und Auszeichnung 

 Die Antworten auf jede Frage werden mit einer vorher festgelegten Punktzahl 
 bewertet. Diejenige Kommune, die die meisten Punkte erzielt, zeichnen wir als 
 „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ aus. Zudem werden die besten Kommunen 
 in drei Kategorien ermittelt: 

 �  Teilnehmerklasse bis 20.000 Einwohner 

 �  Teilnehmerklasse bis 100.000 Einwohner 
 �  Teilnehmerklasse über 100.000 Einwohner 
 
 Die Sieger in den Teilnehmerkategorien werden als Bundessieger gewürdigt. Sie 
 und die Zweit- und Drittplatzierten werden anlässlich einer Auszeichnungsfeier 
 im November 2006 geehrt. Alle weiteren Kommunen erfahren ihre Ergebnisse 
 nach der Auszeichnungsfeier. Für uns sind alle Städte und Gemeinden, die sich 
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Informationen rund um den Wettbewerb i  
Kooperationspartner 

 am Wettbewerb „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ beteiligen, Vorreiter im   des Wettbewerbs  
 Klimaschutz. Jede teilnehmende Kommune erhält eine Urkunde als Anerkennung „Bundeshauptstadt  

 für ihr Engagement. Städte und Gemeinden, die mehr als 50 Punkte erreichen,      im Klimaschutz“  
 erhalten den Titel „Klimaschutzkommune“. Alle Teilnehmer werden unabhängig 
 von ihrer Platzierung auf unserer Internetseite veröffentlicht. Unabhängig von der 
 Aussicht auf vordere Plätze dient der Wettbewerb den Beteiligten der verglei- 
 chenden Bilanzierung der Bemühungen beim kommunalen Klimaschutz und der 
 Formulierung entsprechender Ziele. 
 
 

 Teilnahmebedingungen 

 Teilnehmen können kreisangehörige und kreisfreie Städte und Gemeinden. 
 Außerdem können sich Ämter, Verbandsgemeinden, Samtgemeinden, 
 Verwaltungsverbände und Verwaltungsgemeinschaften beteiligen, falls nicht eine 
 Mitgliedsgemeinde einer dieser Körperschaften am Wettbewerb teilnimmt. 

 Wichtig: Wir fragen ein sehr breites Spektrum des kommunalen Klimaschutzes 
 ab. Keine Stadt bzw. Gemeinde deckt beim kommunalen Klimaschutz alles ab, 
 was man tun kann. Jede hat ihre Stärken und Schwächen. Wenn Sie also einen 
 Teil der Fragen nicht ankreuzen können oder Werte angeben, die nach Ihrer 
 Auffassung nicht so gut sind, heißt das nicht, dass Sie beim Wettbewerb keine 
 Chance haben. 

 Gerne können Sie den Fragebogen auch in digitalisierter Form auf de r 
 Internetseite www.klimaschutzkommune.de  herunterladen – das erleichtert 
 Ihnen die Eingabe und uns die Auswertung. 
 
 Einsendeschluss ist der 15. September 2006 (Es gilt der Posts tempel). 
 
 Bitte den ausgefüllten Originalbogen (keine Kopie!) an die unten stehende 
 Adresse oder den digitalen Fragebogen per E-Mail an vollmer@duh.de zusenden. 

 Die Deutsche Umwelthilfe behält sich vor, zu einzelnen Antworten Beleg- 
 material anzufordern und örtliche Umweltgruppen oder Organisationen, die zum 
 Thema „Klimaschutz“ arbeiten, zu den Angaben der Kommune zu befragen. 

 Wenn Sie Fragen zum Wettbewerb haben, rufen Sie uns an oder schic ken Sie 
 uns eine E-Mail. Wir sind gerne für Sie da. Informationen zum Wettbewerb 
 finden  Sie auch unter: www.klimaschutzkommune.de 
 
 

 Carla Vollmer und Robert Spreter 
 Projektgruppe „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ 

 Deutsche Umwelthilfe Tel: 07732 9995-50 / -30 
 Fritz-Reichle-Ring 4 Fax: 07732 9995-77 
 78315 Radolfzell vollmer@duh.de, spreter@duh.de 
 
 

 Mehr über die Deutsche Umwelthilfe erfahren Sie unter www.duh.de. 
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1 Ziele, Konzepte und Berichte 

 
Bewertung 1.1 Hat sich das Kommunalparlament (z.B. der Gemeinderat) verpfl ichtet, den 

 Kohlendioxid-Ausstoß Ihrer Kommune zu reduzieren? 
 
  Nein 

 2 Punkte: trifft zu  Ja, mit einem vereinbarten Reduktionsziel von 25,00 % bis zum Jahr 2005 
 (ein Reduktionsziel  gegenüber dem Basisjahr 1990 
muss vereinbart sein)          

      Selbstverpflichtung beim Klima-Bündnis 
 
 
 
 
 

 1.2.1 Wurden konkrete Klimaschutz-Maßnahmen in einem Handlungsplan oder  

 einem CO
2
 -Minderungskonzept festgelegt?

 
(Mehrere Antworten sind möglich.) 

 

  Nein 

    Ja, und zwar im Jahr 1995 in den Bereichen: 

1 Punkt: trifft bei   Energiesparen in den kommunalen Liegenschaften 

 mindestens einem  Energiesparen in privaten Haushalten 

    Bereich zu   Energiesparen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen 

2 Punkte: trifft bei  Ausbau der regenerativen Energieversorgung 

  mindestens drei  Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung 

       Bereichen zu   Verkehr 

3 Punkte: trifft bei  Abfall 
 mindestens sechs 
      Bereichen zu     Das Konzept wurde im Jahr 2003 aktualisiert. 
 
 
 Hinweise: 

 Wenn ein solches Konzept vor 1995 erstellt wurde, so wird es bei der Bewertung 
 nur dann berücksichtigt, wenn die Maßnahmen in den letzten Jahren aktualisiert 
 wurden. Bitte geben Sie das Erstellungsdatum an. Wenn das Konzept vor 1995 
 erstellt wurde, nennen Sie uns bitte zudem das Jahr, in dem es aktualisiert wurde. 

 Bitte legen Sie Belege bei. 
 
 
 

 1.2.2 Wurden CO
2
-Einsparungen für die Mehrzahl dieser Maßnahmen

 

 
berechnet? 

 

  Nein 

1 Punkt: trifft zu  Ja 
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Ziele, Konzepte und Berichte 1 
1.3 Wurde mit der Umsetzung zumindest einzelner der im Konzept Bewertung 

 enthaltenen Maßnahmen in den folgenden Bereichen begonnen? 
 (Mehrere Antworten sind möglich.) 

 Nein 

 Ja, und zwar in den Bereichen 

  Energiesparen in den kommunalen Liegenschaften 1 Punkt : trifft bei  

               Energiesparen in privaten Haushalten mindestens einem 

  Energiesparen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen 
Bereich zu 

  Ausbau der regenerativen Energieversorgung 2 Punkte: trifft bei 

               Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung mindestens drei  

  Verkehr 
Bereichen zu 

  Abfall 3 Punkte: trifft bei 

 mindestens sechs 

  Bereichen zu 

 

1.4.1 Veröffentlicht Ihre Kommune regelmäßig (mindestens alle drei Ja hre) 

einen Bericht, worin Fortschritte infolge der verschiedenen M aßnahmen in  
folgenden Bereichen dargestellt sind? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  Nein 

  Ja, und zwar die Fortschritte in den Bereichen 

  Energiesparen in den kommunalen Liegenschaften 1 Punkt: trifft bei  

  Energiesparen in privaten Haushalten mindestens einem 

  Energiesparen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen 
Bereich zu

  

  Ausbau der regenerativen Energieversorgung 2 Punkte: trifft bei 

   Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung mindestens drei 

  Verkehr 
Bereichen zu 

  Abfall                3 Punkte: trifft bei 
 mindestens  sechs 

  Bereichen zu 

 Hinweise: 

 Unter einem Bericht verstehen wir einen Klimaschutzbericht, einen Energie- 
 bericht oder ein spezielles Kapitel im Umweltbericht. 

 Bitte legen Sie Belege bei. 
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1 Ziele, Konzepte und Berichte 

 
Bewertung 1.4.2 Wurden CO 2-Einsparungen bei der Mehrzahl der umgesetzten  

 
Maßnahmen bilanziert? 

  Nein 

2 Punkte: trifft zu  Ja 
 
 
 
 
 

 1.5 Gibt es in Ihrer Kommune einen Ansprechpartner oder eine Ansprec hpart- 
 nerin, bei dem bzw. bei der der Klimaschutz-Prozess instituti onell angesiedelt ist? 

  Nein 

 1 Punkt: trifft zu  Ja, Koordinierungsstelle für Klima und Energie 
     (Person, Stelle, Arbeitsgruppe) 
 
 
 

 Mit welchen Kompetenzen und Aufgaben ist die Person betraut? 
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Die Koordinierungsstelle für Klima und Energie (ausgestattet mit zwei 
Mitarbeitern) entwickelt, initiiert, koordiniert und führt Energiespar- und 
Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt Münster durch.  
Im Rahmen des European Energy Award wurde zudem ein interdisziplinäres 
Energieteam (unter Leitung der Koordinierungsstelle für Klima und Energie) 
gebildet, dass die Umsetzung von Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen 
in Münster einleitet.  
Münster erhielt 2005 den European Energy Award GOLD!  



Energieerzeugung 2 
2.1.1 Deckt Ihre Kommune einen Teil des Stromverbrauchs in ihren Bewertung 

Liegenschaften (inklusive Straßenbeleuchtung, Signalanlagen etc.) mit  Ökostrom? 
 

 Nein 

 Ja, und zwar 

  bis 10 Prozent 1 Punkt: bis 10 Prozent 

  bis 50 Prozent 2 Punkte: bis 50 Prozent 

  über 50 Prozent 3 Punkte: über 50 Prozent 

 

 

 Bitte nennen Sie uns Ihren Ökostrom-Lieferanten: 

 Stadtwerke Münster 
 
 

 Und den entsprechenden Tarif bzw. das Produkt: 

 Ökostrom,HKW,BHKW(Roxel, K´haus, Hiltrup, Deponie) 
 
 

 Stichtag: 31.12.2005 
 
 
 
 
 Hinweise 

 Unter Ökostrom verstehen wir Strom, der ausschließlich mit Wind, Wasser, 
 Solarenergie bzw. Biomasse oder aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugt 
 wird oder bei dem durch einen Aufpreis der Bau regenerativer Stromerzeugungs- 
 anlagen gefördert wird. 
 
 
 
 
 
 

 2.1.2 Betreibt Ihre Kommune Anlagen auf der Basis erneuerbarer Energie träger 

 für die Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasser) in ihren Ge bäuden? 
 

 Nein 

 Ja, und zwar 

  a) solarthermische Anlagen 1 Punkt: a) trifft zu 

  b) Holzhackschnitzelanlage oder Holzpelletkessel 1 Punkt: b) trifft zu 

  c) Klär-/Deponiegas für Gebäude AWM + Kläranlage 1 Punkt: c) trifft zu 

 
 
 
 

 Hinweis 

 Schwimmbadabsorber werden hier nicht berücksichtigt. (Siehe Frage 2.1.3) 
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2 Energieerzeugung 

 
Bewertung 2.1.3 Wie hoch ist der Anteil der mit unverglasten Absorbern bzw. 

 solarthermischen Anlagen gedeckten Warmwasseraufbereitung am ges amten 
 Wärmeverbrauch der Freibäder? 

 

 1 Punkt: bis 50 Prozent  bis 50 Prozent 

    2 Punkte: über 50 Prozent  über 50 Prozent 
 
 
 Stichtag: 31.12.2005 
 
 

 Hinweise 

 Zu den unverglasten Absorbern gehören beispielsweise die Schwimmbad-Absorber. 
 Erfasst werden sollen die Freibäder, die von der Kommune oder einem lokalen 
 Energieversorger betrieben werden oder sich im kommunalen Mitbesitz befinden. 
 Lokale Energieversorger sind kommunale Eigenbetriebe oder zu mindestens 
 51 Prozent im Besitz einer Kommune bzw. mehrerer Kommunen. 
 
 
 
 
 

 2.2 Für welche Maßnahmen zum Ausbau der klimaschonenden Energieerzeugung 
 können Privatpersonen oder Gewerbetreibende gegenwärtig Förderprogram me bzw. 
 Direktzuschüsse Ihrer Kommune oder des lokalen Energieversorger s in Anspruch 
 nehmen? (Mehrere Antworten sind möglich.) 

  Keine Förderprogramme oder Direktzuschüsse 

 2 Punkte: trifft bei  Bau von solarthermischen Anlagen  

 mindestens einem   Bau von Photovoltaikanlagen 

  
Förderprogramm zu

  Bau von Biogas- und Biomasseanlagen 

 4 Punkte: trifft bei      Bau von Windkraftanlagen 

 mindestens drei   Bau von Wasserkraftanlagen  

    Förderprogrammen zu  Anschluss an Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder aus 
          6 Punkte: trifft bei     regenerativen Energiequellen 

             mindestens fünf  eigene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bzw. Blockheizkraftwerke 
             Förderprogrammen zu

  

        

        
 
 
 Hinweise 

 Förderprogramme auf bundes- und landesweiter Ebene werden hier nicht abge- 
 fragt. Lokale Energieversorger sind kommunale Eigenbetriebe oder zu mindestens 
 51 Prozent im Besitz einer Kommune bzw. mehrerer Kommunen. 

 Bitte legen Sie Belege bei. 
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Energieerzeugung 2 
2.3 Wie unterstützt Ihre Kommune bzw. der lokale Energieversorger pr ivate Bewertung 

 Investoren, Betreibergemeinschaften und Initiativen (z.B. Bürger gemeinschafts- 
 anlagen) bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb klimaschonender Energie- 
 anlagen? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 
 
  
   Energieträger  
    bzw. –anlage 
   Formen der 
   Unterstützung 
 
 

  Bereitstellung kommunaler Fläche 
 wie z.B. Dachflächen für Solaranlagen        1 Punkt: trifft bei 
        mindestens einer Form 

 ideelle Unterstützung wie z.B.        der Unterstützung zu 

 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit etc.         2 Punkte: trifft bei 
        mindestens drei Formen 
 organisatorische Unterstützung wie        der Unterstützung zu 

 z.B. Unterstützung bei der Ausschrei-        3� Punkte: trifft bei 

 bung, Ausweisung geeigneter Stand-        mindestens sechs Formen 

 orte (einschließlich Koordination erfor-        der Unterstützung zu 

 derlicher Genehmigungen), rechtliche        4 Punkte: trifft bei 

 Beratung, Planungsunterstützung        mindestens neun Formen 
        der Unterstützung zu 
 finanzielle Unterstützung wie z.B. mit        5 �Punkte: trifft bei 

 eigenen Anteilen        mindestens zwölf Formen 
 (Förderprogramme zählen an dieser Stelle nicht        der Unterstützung zu 

 
dazu, diese werden bei Frage 2.3 bewertet)        

6 Punkte: trifft bei 
        mindestens fünfzehn 
        Formen der Unterstüt- 
        zung zu 

        7 Punkte: trifft bei 
        mindestens achtzehn 
        Formen der Unterstüt- 
        zung zu 

        8 Punkte: trifft bei 
        mindestens  einundzwan- 
        zig Formen der Unterstüt- 
 zung zu 
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2 Energieerzeugung 

 
Bewertung 2.4 Wie hoch ist die tatsächliche Energiegewinnung (kWh) aus Kraft -Wärme- 

 Kopplungsanlagen bzw. Blockheizkraftwerken auf dem Gebiet Ihrer  Kommune? 

Stromerzeugung pro Stromerzeugung: Gesamt 200.026.555 kWh 
1.000 Einwohner 

 1 Punkt: 
               < 200.000 kWh Genutzte Wärmeerzeugung: Gesamt 561.622.900 kWh 

 2 Punkte: 
             < 1.000.000 kWh 

 3 �Punkte: Datenquelle: Stadtwerke, regionales Energieversorgungsunternehmen 
 > 1.000.000 kWh Zeitraum: 01.01.2005-31.12.2005 
 

Wärmeerzeugung pro 
1.000 Einwohner 

 1 Punkt: 

 
< 300.000 kWh 

Hinweise 
 2 Punkte: 
 < �1.500.000 kWh Hier fragen wir nach der Energieerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
 3 Punkte: bzw. Blockheizkraftwerken, die entweder mit fossilen Energieträgern oder Biomas- 
 >� 1.500.000 kWh se betrieben werden. Falls Blockheizkraftwerke bzw. Kraft-Wärme-Kopplungsan- 
 lagen mit Biomasse befeuert werden, können die Werte dieser Anlagen auch bei 
 dieser Frage angegeben werden. In diesem Fall werden die Angaben bei dieser 
 und bei der Frage 2.5 doppelt gewertet. 

 Bei der Wärmeerzeugung ist nur die genutzte Wärme gemeint. Weil große Heiz- 
 kraftwerke im Sommer teilweise auch im Kondensationsbetrieb fahren, wird diese 
 Wärme nicht erfasst. 

 Wir beziehen die Angaben auf die Einwohnerzahl und berechnen die Werte selbst. 
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Energieerzeugung 2 
2.5 Wie hoch ist die installierte Leistung (kW) bzw. die tatsächl iche jährliche Bewertung 

 Energieerzeugung (kWh) erneuerbarer Energien auf dem Gebiet Ihrer Kommune? 
 

 Installierte Leistung in kW Installierte Leistung bzw. 
 tatsächliche Energieer- 
a) Windenergie: 20050 kW  zeugung jeweils pro 1.000  

 b) Wasserkraft: 110 kW  
Einwohner 

 
c) Photovoltaik: 3.232 kW  1 Punkt: 
 

a) < 10 kW 
 Tatsächliche Stromerzeugung in kWh b) < 5 kW  

c) < 5 kW 
 d) Biomasse (inkl. Klär- und Deponiegas):_ 21.399.333 kWh   d) < 100.000 kWh  

 e) < 150.000 kWh 

 Tatsächliche Wärmeerzeugung in kWh               f) < 5 m2 
  
e) Biomasse (inkl. Klär- und Deponiegas, Nah- und 2 Punkte: 

 Fernwärme, kommunale Holz- und Pelletheizungen): 25.710.232 kWh a) < 100 kW 

    b) < 20 kW 

Installierte Kollektorfläche in m 2 c) < 30 kW 
  d) > 100.000 kWh 

 f) Solarthermische Anlagen: 8.840,00 m2   e) > 150.000 kWh 

       f) < 40 m2 

 Datenquelle: Stadtwerke, Energieversorgungsunternehmen, Sanitär- und Heizungs-  

innung, Schornsteinfeger. Solarthermische Anlagen: Bundesamt für Wirtschaft und 3 Punkte: 
 Ausfuhrkontrolle (BAFA), siehe auch www.solaratlas.de  a) �> 100 kW

 
  

 Stichtag: 31.12.2005 für die Leistungsangaben bei Solarenergie, Wind- und Wasserkraft  b) > 20 kW 

       c) > 30 kW 

 Zeitraum: 01.01.2005-31.12.2005 für die Strom- und Wärmemengen bei Biomasse,  d) – 
 Klär- und Deponiegas   e) – 
  f) > 40 m2 

 Erläuterungen:  

 
 
 Hinweise 

 Bitte geben Sie nur die Rohwerte und keine Werte pro Einwohner an. Wir beziehen 
 die Angaben auf die Einwohnerzahl vom 31.12.2005 und berechnen die Werte 
 selbst. 

 Derzeit werden an verschiedenen Orten Planungen zur Nutzung von Tiefengeo- 
 thermie voran getrieben. Da nach unseren Recherchen die Tiefengeothermie noch 
 keine große Bedeutung bei der Strom- und Wärmeerzeugung hat, fragen wir diese 
 nicht ab. Falls Ihre Kommune dennoch auf diese Weise Strom und Wärme bereit- 
 stellt, können Sie dies gerne unter dem Punkt 2.6 „Vorbildliches Projekt“ eintragen. 

 Zunehmend werden Wärmepumpen, Holz-, Pellet- oder Zusatzheizungen wie 
 Holzeinzelöfen in privaten Haushalten genutzt. Da die Daten schwer zu erheben 
 sind, fragen wir nur nach Nah- und Fernwärme sowie kommunalen Holz- und 
 Pelletheizungen beim Energieträger „Biomasse“. Unter Biomasse verstehen wir 
 nachwachsende Rohstoffe sowie Deponie- und Klärgase. An dieser Stelle fragen  
 wir nicht nach der Energieerzeugung aus Müllverbrennungsanlagen. 

 Hinweis für Mitglieder beim Klima-Bündnis: Ähnliche Indikatoren werden auch  
 bei der Klima-Bündnis-Bilanz erhoben. 
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2 Energieerzeugung 

 
Bewertung 2.6 Nennen Sie uns eine Anlage zur klimaschonenden Energieerzeugung, die Ihre 

 Kommune oder der lokale Energieversorger seit 1995 gebaut hat. 
 

 bis zu Titel der Anlage Neubau des Heizkraftwerkes Hafen der Stadtwerke Münster (Gas- und 

Dampfturbinen Kraftwerk) 
 5 Sonderpunkte (z.B. Holzhackschnitzelanlage in einer Schule) 

 

 Projektträger Stadtwerke Münster 
 
 
 
 
 Projektverlauf  
 (Bitte nennen Sie 
 uns hier auch den 

 Zeitraum!) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Installierte Leistungskapazität in kW 100240 
 
 

 Tatsächliche  Energieerzeugung 
 pro Jahr in kWh 570.000.000 
 
 

 Höhe des gesamten Finanzvolumens 95.000.000,00 
 
 

 Amortisationsdauer der Anlage k.A. 
 
 

 Ansprechpartner Stadtwerke Münster, Dr. Bischoff 0251/694 3900 
 (Name, Telefon) 
 
 
 
 
 Hinweise 

 Falls der Platz nicht ausreicht, können Sie uns gerne ein Extrablatt mit weiteren 
 Angaben beilegen. Sie können auch Anlagen zu den beschriebenen Maßnahmen 
 hinzufügen. 

 Lokale Energieversorger sind kommunale Eigenbetriebe oder zu mindestens 51 
 Prozent im Besitz einer Kommune bzw. mehrerer Kommunen. Bürgerbeteiligungs- 
 anlagen werden bereits bei Frage 2.3 abgefragt und werden bei dieser Frage nicht 
 bewertet. 
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Planung 2002, Bau des GUD-Heizkraftwerkes 2004/2005, 
Inbetriebnahme im November 2005. Substitution eines 
kohlebetriebenen Heizkraftwerkes durch ein modernes GuD-
Heizkraftwerk. 
Leistung: 2x 31 MW Gas, 1x 38 MW Dampf 
Energierzeugung: 570.000 MWh Strom und 600.000 MWh 
Fernwärme. 
Die Fernwärmerzeugung ist gleich geblieben, während die 
Stromerzeugung um 410.000 MWh/a erhöht worden ist.  
CO2-Einsparung für Münster in Höhe von mehr als 190.000 t/a 



 
Energiesparen 3 
 3.1.1 Führt Ihre Kommune eine regelmäßige Kontrolle des Wärmeverbrauchs Bewertung 

in ihren Gebäuden durch? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

 Nein 

 Ja, seit 1990, und zwar 

  a) mindestens jährlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt 1 Punkt: a) trifft zu 

 mehr als 30 Prozent des Wärmeverbrauchs anfällt. 2 Punkte: b) trifft zu 

  b) mindestens jährlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt 2 Punkte: c) trifft zu 

 
mehr als 70 Prozent des Wärmeverbrauchs anfällt.  5 Punkte: d) trifft zu 

                 c) mindestens monatlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt 1 Punkt: e) trifft zu 

 mehr als 30 Prozent des Wärmeverbrauchs anfällt.  1 Punkt: f) trifft zu  
  d) mindestens monatlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt  

 mehr als 70 Prozent des Wärmeverbrauchs anfällt. 

  e) mindestens tägliche automatische Erfassung in mindestens einem Gebäude. 

  f) auf der Basis witterungsbereinigter Daten. 
 
 
 
 
 

 3.1.2 Führt Ihre Kommune eine regelmäßige Kontrolle des Stromverbrauchs  

in ihren Gebäuden durch? (Mehrere Antworten sind möglich.) 

 Nein 

 Ja, seit 1990, und zwar 

  a) mindestens jährlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt 1 Punkt: a) trifft zu 

 mehr als 30 Prozent des Stromverbrauchs anfällt. 2 Punkte: b) trifft zu 

  b) mindestens jährlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt 2 Punkte: c) trifft zu 

                 mehr als 70 Prozent des Stromverbrauchs anfällt.  5 Punkte: d) trifft zu 

  c) mindestens monatlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt 1 Punkt: e) trifft zu 
 mehr als 30 Prozent des Stromverbrauchs anfällt.  

  d) mindestens monatlich in den kommunalen Gebäuden, in denen insgesamt 
 mehr als 70 Prozent des Stromverbrauchs anfällt. 

  e) mindestens tägliche automatische Erfassung in mindestens einem Gebäude. 
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3 Energiesparen 

 
Bewertung 3.2 Wie aktiviert Ihre Kommune ihre Bediensteten und die Nutzer i n ihren 

 Gebäude zum Energiesparen? (Mehrere Antworten sind möglich. Bitte legen Sie 
 entsprechende Belege bei!) 

 

  Nein 

  Ja, und zwar 

 1 Punkt: a) trifft zu  a) durch die Teilnahme von Hausmeistern an internen oder externen Weiter- 

 1 Punkt: b) trifft zu bildungen zum Energiesparen 

 1 Punkt: c) trifft zu  b) mit Dienstanweisungen, technischen Anweisungen oder Richtlinien zum 
  1 Punkt: d) trifft zu  Energiesparen für alle Verwaltungsangestellte 

  c) mit Hinweisen zum Energiesparen für die Nutzer (Lehrer, Schüler, Sport- 
 vereine etc.) 

  d)

  
 
 
 

 3.3 Führt Ihre Kommunalverwaltung gegenwärtig in folgenden Gebäuden Anre iz- 

 modelle zum verhaltensbedingten Energiesparen mit Erfolgsbeteili gung für die Nutzer 
 durch? (Mehrere Antworten sind möglich. Bitte legen Sie jeweils ein Informationsblatt 
 bei! ) 
  

  Nein 

  Die Kommune ist kein Schulträger. 

  Die Kommune ist kein Kindergartenträger. 

  Ja, und zwar 

2 Punkte: a) trifft zu  a) in Schulen 

 2 Punkte: b) trifft zu  b) in Kindergärten 

2 Punkte: c) trifft zu  c) in ihren Abteilungen, Gebäuden oder sonstigen kommunalen Einrichtungen 
 
 
 
 
 Hinweise 

 Unter Anreizmodellen verstehen wir zum Beispiel das „Fifty/Fifty-Projekt“, Lukrati- 
 ves Energiesparen in Stuttgarter Schulen-Projekt (LESS), Bremer Energiesparprojekt 
 3/4plus, Gruppe schulinternes Energiemanagement, Keep Energy in Mind (KEiM), 
 Projekt „Klimaschutz in Kindertagesstätten“, TATORT Büro, etc. 
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Stromsparkampagne "Stoppt die Stromfresser" in den 
Verwaltungsgebäuden 



 
Energiesparen 3 
 3.4 Werden seit 1995 kommunale Gebäude oder Gebäude kommunaler Bewertung 

 Eigenbetriebe im Niedrigenergie- oder Passivhausstandard neu geba ut oder 
 diesen Standards entsprechend saniert? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

 Nein 

 Ja, und zwar 

  a) Gebäude in Niedrigenergiebauweise (Jahresheizwärmebedarf von 1 Punkt: a) trifft zu 

 höchstens 70 kWh pro m2 Wohnfläche bis zum 31. Dezember 2001) 1 Punkt: b) trifft zu 

  b) Gebäude mit einem verbesserten Niedrigenergie-Standard (Jahresheiz- 2 Punkte: c) trifft zu 

 wärmebedarf von höchstens 60 kWh pro m2 Wohnfläche seit dem 
 1. Januar 2002) 

  c) Gebäude in Passivhausbauweise (Jahresheizwärmebedarf von höchstens 
 15 kWh pro m2 Wohnfläche) 
 
 

 Bitte nennen Sie Beispiele, wenn Sie eine der Möglichkeiten a, b oder c angekreuzt 
 haben! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.5 Welchem Energielabel entspricht Ihr Standard bei der Einhaltu ng von 
 Energieeffizienz-Kriterien bei der Anschaffung von Elektrogerä ten im Rahmen der 
 kommunalen Beschaffung? 
 

 Keinem 

 Ja, und zwar Energy Star, Blauem Engel und TCO-Label  (Energielabel) 2 Punkte: trifft zu 

 
 

Weitere Informationen siehe www.energy-labels.de und www.procuraplus.org. 
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- alle Neubauten seit 1997 < 50 kWh/qm a 
- 2000/2001 Errichtung eines Passivhaus-Kindergarten 
- Sanierung Stadthaus 2 auf NEH-Standard (< 50 kWh/qm a) 
- zur Zeit Sanierung Stadthaus 1 dito auf NEH-Standard 



 
3 Energiesparen 

 Bewertung 3.6 Für welche Energiesparmaßnahmen können Privatpersonen oder Gewerbe-  

 treibende gegenwärtig Förderprogramme bzw. Direktzuschüsse bei Ihr er Kommune 
 oder beim lokalen Energieversorger in Anspruch nehmen? (Mehrere Antworten sind 
 möglich.) 

  Keine Förderprogramme oder Direktzuschüsse 

1 Punkt: trifft bei   Umstellung von Öl auf Gas 
mindestens einem 
Förderprogramm zu   Einbau effizienter oder optimierter Heizungstechnik 

2 Punkte: trifft bei    Wärmedämmung im Altbau 
mindestens drei 
Förderprogrammen zu  Rückbau elektrischer Heiz- und Warmwassersysteme 

3 Punkte: trifft bei   Kauf von energiesparenden Elektrohaushaltsgeräten bzw. Gaswärmetrocknern 
mindestens fünf 
Förderprogrammen zu  Umstellung auf Gasherde 

  Energie- bzw. Gebäudeanalysen 

  Qualitätskontrolle für energieeffiziente Häuser wie Passivhäuser 

  Bau energieeffizienter Häuser wie Passivhäuser, Null-Energie-Häuser oder Plus- 
      Energie-Häuser (Wohnungsbau oder Bürogebäude) 

  Stromsparwettbewerbe für Bürger, Stromeinsparungen in Wohnhäusern, Gewerbe 
      oder Unternehmen oder Stromanalysen für Gewerbetreibende 

  Umrüstung von Fahrzeugen auf Ergas oder Biodiesel bzw. für die Anschaffung eines 
      solchen Autos 
 

 

  
  

 

  
 

 

  
 

 

  
 
 
 

 Hinweise 

 Förderprogramme von Bund und Ländern werden hier nicht abgefragt. Lokale 
 Energieversorger sind kommunale Eigenbetriebe oder zu mindestens 51 Prozent  
 im Besitz einer Kommune bzw. mehrerer Kommunen. 

 Bitte legen Sie Belege bei. 
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Energiesparen 3 
3.7 Wie hoch war der Energieverbrauch und der CO

2
-Ausstoß der kommunalen

 
Bewertung 

Gebäude 2005 im Vergleich zu 2000? (Hinweise und Stichtage siehe S. 23) 
 

Wärmeverbrauch 2000 2005 
  
Gradtagszahl 3.203 3.384 1 Punkt: Wärme- 
 einsparung bis 5% 

Langjähriges Mittel 2 Punkte: Wärme- 
der Gradtagszahl 3654 3.654 einsparung von 5,1% 
 bis 10% 

 3 Punkte: Wärme- 
 einsparung von 10,1% 

Fern- und Nahwärme 36.293.722 kWh             34.015.885 kWh bis 15% 

     
4 Punkte: Wärme- 

 einsparung von 15,1% 

Brennstoff bei Fern- und  Gas zu 31,50%  Gas zu 100,00% bis 20% 

Nahwärme 5 Punkte: Wärme- 
  Heizöl zu 3,50%  Heizöl zu 0,00% einsparung von 20,1% 
 bis 30% 

  Kohle zu 65,00%  Kohle zu 0,00% 6 Punkte: Wärme- 
 einsparung über 30% 

                                                                  Biomasse zu 0,00 %  Biomasse zu 0,00% 
 

Welcher Anteil der Nah-  0�%  20 %  0�%  20 % 

bzw. Fernwärme wird in  40 %  60 %  40 %  60 % 
Kraft-Wärmekopplung  80 %  100 %  80 %   100 % 
produziert? 
 
 

Feste Brennstoffe 0 kWh 0 kWh 

Bitte nennen Sie uns 
die Art des Brennstoffes.             
 
 
 
 
Heizöl 153.213 l 94.128 l 
 
 
 
 
Erdgas 40.054.252 kWh 28.888.463 kWh 1 Punkt:  
 CO2 -Einsparung bis 10% 

 oder 0 m³ oder 0 m³ 2 Punkte:   
 CO2 -Einsparung bis 20% 
 

 3 Punkte:  
 CO2-Einsparung bis 30% 

Flüssiggas       kWh 0 kWh 4 Punkte:  
 CO2-Einsparung über 30% 

 oder 0 m³ oder 0 m³  
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3 Energiesparen 

 
Bewertung 2000 2005 

 Nutzfläche 
 (Definition siehe S. 23) 538.058 m2 551.840 m2 
 
 

 Bitte kreuzen Sie an, ob es sich bei Ihren Angaben handelt um 

 Bruttogeschossfläche zu 0,00 % 
 
 Nettogeschossfläche zu 100,00 % 
 
 Reinigungsfläche zu 0,00 % 
 
 

  Es sind keine Flächenangaben erforderlich, weil es sich um denselben Gebäude- 
     bestand in den Jahren 2000 und 2005 handelt. 
 
 
 
 
 
 Stromverbrauch 2000 2005 
 
 

 1 Punkt: Strom (ohne Strom für Straßen- 
Stromeinsparung bis 2,5% beleuchtung, Verkehrssignale 

 2 Punkte: und Klärwerke) 15.627.422 kWh 14.794.971 kWh 
Stromeinsparung von 2,6% 
 bis 5% 
 3 Punkte: Nutzfläche 

Stromeinsparung von 5,1% (Definition siehe S. 23) 538.172 m2 557.514 m2 
 bis 10% 

 4 Punkte: 
 Stromeinsparung von Bitte kreuzen Sie an, ob es sich bei Ihren Angaben handelt um 

 
10,1% bis 15% 

 Bruttogeschossfläche zu 0,00 % 
 5 Punkte : 
 Stromeinsparung von 

 Nettogeschossfläche zu 100,00 % 
 15,1% bis 20% 

 6 Punkte:   Reinigungsfläche zu 0,00 % 
 Stromeinsparung über 
 20% 

  Es sind keine Flächenangaben erforderlich, weil es sich um denselben Gebäude- 
     bestand in den Jahren 2000 und 2005 handelt. 
 
 

 Anmerkungen: 
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Umfangreiche Heizenergie- und Stromsparmaßnahmen sind in der Zeit vor 
2000 (seit 1990) umgesetzt worden. So ist allein beim Vergleich der hier 
angesetzten Gebäude von 1998 zu 2005 eine Stromeinsparung von über 14 %  
zu verzeichnen. Leider werden durch den Wettbewerb Aktivitäten einer 
Kommune, die frühzeitig mit Energiesparmaßnahmen begonnen hat, nicht 
belohnt sondern abgewertet!  
 



Energiesparen 3 
Zeiträume für den Energieverbrauch:  

01.01.2000-31.12.2000 und 01.01.2005-31.12.2005 

Falls die Daten für das Kalenderjahr nicht vorliegen, können auch Daten vom nächst- 
liegenden Ablesezeitraum z.B. vom 01.04.1999 bis 31.03.2000 angegeben werden. 
 
 

Stichtage für die Reinigungsfläche, Brutto- oder Nettogeschossfläch e: 

31.12.2000 und 31.12.2005 
 
 

Datenquelle für den Energieverbrauch: Energiemanagement, Energiekostenrechnung, 
Stadtwerke, regionales Energieversorgungsunternehmen 
 
 

Datenquelle für die Nutzflächen: Hochbauamt, Hauptamt, Reinigungsfirma 
 
 
 
 
 Hinweise 

 Zu den kommunalen Gebäuden gehören alle Gebäude und angemieteten Objekte 
 in kommunaler Nutzung, einschließlich Eigenbetriebe, aber keine Wohnungen, 
 die vermietet werden. Der Energieverbrauch von Klärwerken, öffentlicher Be- 
 leuchtung sowie Verkehrssignalanlagen wird nicht erfasst. 

 Bitte tragen Sie nur die Größe der Nutzfläche ein, für die die  jeweiligen  
 Energiedaten verfügbar sind. Für den Fall, dass Sie uns nicht die Nutz fläche  
 für alle Gebäude und angemieteten Objekte nennen können, für die Energie- 
 daten verfügbar sind, geben Sie nur dann die Energiedaten für die Ge bäude  
 an, die Ihre Kommune in den Jahren 2000 und 2005 genutzt hat.  Falls in  
 dieser Zeit neue Gebäude gebaut bzw. angemietet wurden oder  seitdem  
 nicht mehr genutzt werden, so werden diese nicht berücksichtigt. In diesem  
 Fall ist es nicht notwendig, die Größe der Nutzfläche zu nennen.  

 Bitte geben Sie, wenn möglich, die Bruttogeschossfläche an. Falls diese nicht 
 vorliegt, nennen Sie uns bitte die Nettogeschossfläche oder die Reinigungsfläche. 
 Falls Sie für einige Gebäude die Bruttogeschossfläche und für andere Gebäude 
 die Nettogeschossfläche angeben können, vermerken Sie dieses bitte bei den 
 Anmerkungen. 

 Bitte geben Sie die Daten nicht witterungsbereinigt an. Wir berechnen diese 
 anhand der genannten oder von uns erhobenen Gradtagszahl. Falls die Gradtags- 
 zahlen nicht vorliegen, erhebt die DUH diese Angaben über die nächstgelegene 
 von 42 deutschen Wetterstationen. Die Gradtagszahl (G15) ermöglicht die objek- 
 tive Bewertung des Verbrauchs an Heizenergie, um Effekte durch besonders 
 warme oder kalte Winter auszugleichen. Mit der Gradtagszahl nach VDI 2067 
 kann der witterungsbereinigte Wärmeverbrauch errechnet werden. 

 Ökozertifizierter Strom wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Bitte nennen Sie 
 uns den tatsächlichen Stromverbrauch für die jeweiligen Jahre, auch wenn Sie 
 einen Anteil davon mit Ökostrom decken. Ökostrom wird bei der Frage 2.1.1 
 bewertet. 

 Die DUH berechnet den CO2-Ausstoß anhand der eingetragenen Energiedaten auf
 

 
den Seiten 21-22. 
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3 Energiesparen 

  
Bewertung  3.8 Nennen Sie uns eine vorbildliche Energiesparmaßnahme, die seit 19 95 in Ihren

  

       kommunalen Liegenschaften realisiert wurde.
. 

 

 bis zu Titel der Maßnahme  
5 Sonderpunkte 
 

  

 Laufzeit  
 
 

  

 Betroffene Liegenschaften  
 
 

  

 Umfang der Maßnahme  
 
 

 
 Erzielte Einspareffekte Einspareffekt bei Strom 
 bezüglich Strom und 
 Wärme im Vergleich zum Absoluter Wert: 170.000 kWh und in 30,00% 
 Beginn der Maßnahme 

 Einspareffekt bei Wärme 
 
 Absoluter Wert: 760.000 kWh und in 70,00% 

 

 Finanzierung  Eigener Haushalt 

  Intracting 

  Contracting 

 

 Höhe des gesamten 
 Finanzierungsvolumens 10.000.000,00 Euro 
 

 Eigenanteil der Kommune 10.000.000,00 Euro 
 

 Amortisationsdauer 
 der Maßnahme kleiner 10 Jahre  
 
 

 Ansprechpartner Th. Werner, 0251/4926870  
 (Name, Telefon) 
 
 

 Hinweise 

 Falls der Platz nicht ausreicht, können Sie uns gerne ein Extrablatt mit weiteren 
 Angaben beilegen. Sie können auch Anlagen zur beschriebenen Maßnahme hinzu- 
 fügen. 
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Sanierung Stadthaus 1 + 2 

Stathaus 2 = 2000/2001 
Stadthaus 1 = vergleichbare Sanierung wie Stadthaus 2 in 
2006 gestartet  

Stadthaus 1 mit ca. 19.500 m2 Nettogeschossfläche 
Stadthaus 2 mit ca. 9.240 m2 Nettogeschossfläche 
 

Stadthaus2 umfassend im Bereich Fassade, Dach und 
Betriebstechnik saniert. Das Gebäude erhielt eine 
Einzelraumsteuerung mit Beleuchtungsteuerung und 
Lüftungserkennung.   



Siedlungsgestaltung 4 
 4.1 Sind zumindest in einem der Neubaugebiete, die Ihre Kommune seit 1995 Bewertung 
ausgewiesen hat, die Einhaltung eines verbesserten Niedrigenergie -Standards bzw.  
die  Errichtung von Passivhäusern festgelegt worden?  
(Mehrere Antworten sind möglich.) 

 Nein 

 Ja, und zwar 

  a) verbesserter Niedrigenergie-Standard (Jahresheizwärmebedarf von 2 Punkte: a) trifft zu 

 höchstens 60 kWh pro m2 Wohnfläche) 

  b) Passivhausbauweise (Jahresheizwärmebedarf von höchstens 15 kWh/m2 2 Punkte: b) trifft zu 

 Wohnfläche) 
 
 

 Die Kommune legt diese Standards fest, und zwar: 

 beim Verkauf von Grundstücken privatrechtlich (in Form von Kaufverträgen) 
 
  durch   
 
 
 
 
 

4.2.1 Werden Pläne wie Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplän e 
etc. auf eine optimale Energiebilanz hin überprüft?  
(Mehrere Antworten sind möglich.) 

 Nein 

 Ja, und zwar 

  a) die Kompaktheit der Gebäude 1 Punkt: a) trifft zu 

  b) die passive Solarenergienutzung (Verschattungsfreiheit) 1 Punkt: b) trifft zu 

  c) die aktive Solarnutzung 1 Punkt: c) trifft zu 

 
 
 
 

 Hinweise 

 Zur Kompaktheit der Gebäude gehören die Gebäudetypologie, Ausformung, 
 Länge und Tiefe der Baukörper sowie Dachform und -neigung. Die passive 
 Sonnennutzung wird beeinflusst von der Orientierung bzw. Stellung der Gebäu- 
 de, der Verschattung durch Nachbargebäude, Vegetation bzw. Topographie, das 
 Klima und die geographische Breite. Zu den Möglichkeiten der aktiven Sonnen- 
 nutzung zählen u.a. die für Solartechnik optimale Ausrichtung der Gebäude mit 
 entsprechenden Höhen, Dachfristausrichtungen und Dachneigungen zwischen 
 22 Prozent bis 38 Prozent. 
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Festsetzung in den städtebaulichen Verträgen.  
Passivhaus über d Befreiung v.Fernwärmeanschlußzwang 



 
4 Siedlungsgestaltung 

 
Bewertung 4.2.2 Werden Pläne wie Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Vorhaben- 

 und Erschließungspläne etc. auf Verkehrsvermeidung oder auf den eff izienten 
 Umgang mit Flächen hin überprüft? (Mehrere Antworten sind möglich.) 

  Nein 

  Ja, und zwar 

1 Punkt: a) trifft zu  a) Anbindung an den bestehenden öffentlichen Nahverkehr 

1 Punkt: b) trifft zu  b) Einbindung in das bestehende Radwegenetz 

1 Punkt: c) trifft zu  c) Wiedernutzung von städtischen Brach- bzw. Konversionsflächen 

1 Punkt: d) trifft zu  d) Nachverdichtung in bebauten Gebieten 
 
 
 

 4.3 Wie viel Prozent der bis einschließlich 1977 gebauten Wohnungen Ihrer 

 Kommune bzw. Ihrer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sind so sani ert worden, 
 dass die Gebäude nun einen Jahresheizenergieverbrauch inklusive 
 Warmwasserverbrauch von maximal 100 kWh/m 2 erfüllen? 
 

  Die Kommune hat keinen eigenen Wohnungsbestand. 

  Es gibt keine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. 
 
 

 1 Punkt:  über 1 Prozent 
 über 1 Prozent 

 2 Punkte:  über 5 Prozent 

 über 5 Prozent  über 25 Prozent 

 3 Punkte:  
über 50 Prozent 

 über 25 Prozent 

 4 Punkte: 

 
über 50 Prozent 

Stichtag: 31.12.2005 
 
 
 

 Hinweise 

 Diese Frage bezieht sich nur auf den Wohnungsbestand Ihrer Kommune oder 
 Ihrer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Es ist nicht nach dem privaten 
 Wohnungsbestand gefragt. 
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Siedlungsgestaltung 4 
 4.4 Hier können Sie ein Projekt eintragen, bei dem Klimaschutzas pekte seit Bewertung 
1995 in besonderer Weise in der Siedlungsentwicklung berücksichtigt w urden. 
 
 
Titel des Projekts Nahwärmeversorgung in Neubaugebieten  bis zu 

 5 Sonderpunkte 

Ziele  
 
 
 
Maßnahmen 
(Bitte nennen Sie 
uns die Zahl der 
Gebäude, die von 
diesen Maßnahmen 
betroffen waren) 
 
 
 
 
 
 
 

Projektverlauf 
(Bitte nennen Sie 
uns hier auch die 
Laufzeit des Projekts) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projektträger Stadt Münster 
 

Beteiligte Stadtwerke Münster, Bauträger, Bürger 
 

Projektstart 1998 fortlaufend 
 

Ansprechpartner Frau Wildt, 0251-492 6703 
 (Name, Telefon) 
 
 
 

 Hinweise 

 Falls der Platz nicht ausreicht, können Sie uns gerne ein Extrablatt mit weiteren 
 Angaben beilegen. Weitergehende Informationen können Sie uns als Anlage 
 hinzufügen. 
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Energieeffiziente Wärmeversorgung von Neubaugebieten 
mit einer zentralen Nahwärme über BHKW + 
energiegerechte Bauleitplanung mit NEH 
Bislang sind in Münster vier nahwärmeversorgte 
Baugebiete (Roxel-Nord, Amelsbüren, Wolbeck-Nord 
und Albachten) mit insgesamt 2.080 Wohneinheiten 
erreichtet bzw. in der Vermarktung. Die Festsetzung des 
Niedrigenergiehausstandards ist in Münster in den 
Baugebieten selbstverständlich ! 

1998/99: Gutachten für die Ausgestaltung einer energie-
gerechten Bauleitplanung unter Berücksichtigung des 
Ausbaus der Nahwärmeversorgung in Münster 
2000-2006: Festsetzung des NEH-Standards und Berück-
sichtigung der Aspekte der energiegerechten Bauleitplan-
ung wie Verschattungsfreiheit, solare Gebäudeausrichtung 
, Kompaktheit der Gebäude, etc.für die vier Baugebiete 
mit Prüfung auf Nahwärmetauglichkeit und Umsetzung.  



 
5 Verkehr 

 
Bewertung 5.1.1 Nur zu unserer Information: Wer bietet den öffentlichen Nahverke hr in 

 Ihrer Kommune an? 

  Kommunaler Verkehrsbetrieb 

  Privater Verkehrsbetrieb 

  Verkehrsbetrieb einer anderen Kommune 

        
 
 
 
 
 

 5.1.2 Nur zu unserer Information: Ist der oben genannte Verkehrsbetrie b in 

 einen Verkehrsverbund eingebunden? 
 

  Nein 

  Ja 
 
 
 
 
 

 5.2.1 Gibt es für Ihre Kommune einen integrierten Verkehrsentwickl ungsplan? 

  Nein 

 2 Punkte: a) trifft zu  Ja, a) ist in der Entwicklung 

3 Punkte: b) trifft zu  Ja, b) bereits vorhanden 
 
 
 
 

 5.2.2 Welche Themen beinhaltet der integrierte Verkehrsentwicklungspla n? 

 (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

   1 Punkt: trifft bei  Begrenzung des Zuwachses bzw. Verringerung der gefahrenen Kilometer des 
 einem Thema zu  motorisierten Individualverkehrs in der Kommune 

2 Punkte: trifft bei 
  Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs wie den Fuß- und Radverkehr vor allen 

        zwei Themen zu
  anderen Verkehrsmitteln (einschließlich öffentlicher Nahverkehr) 

3 Punkte: trifft bei   Förderung von Bus und Bahn vor dem motorisierten Individualverkehr  

        mindestens drei  Lenkung bzw. Verringerung des Zuliefer-/Güterverkehrs 
       Themen zu 
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Verkehr 5 
5.3.1 Betreibt Ihre Kommune ihren Fuhrpark auf klimaschonende Weise? Bewertung 
(Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  Nein 

  Ja, und zwar durch 

  den Einsatz von Fahrzeugen mit umweltverträglicher Motorisierung (jeweils 1 Punkt: trifft bei 

  geringste angebotene Leistung) einer Maßnahme zu 

  den Einsatz solarstrombetriebener Fahrzeuge 2 Punkte: trifft bei
 

 mindestens  zwei 
  den Einsatz von Fahrzeugen mit Biotreibstoffen Maßnahmen zu 
  
                 den Einsatz von Erdgas-Fahrzeugen 3 Punkte: trifft bei 
  mindestens vier 

                 Kurse für energiesparendes Fahren für die Nutzer Maßnahmen zu 

  die Nutzung der Wagen eines Car-Sharing-Anbieters  
 4 Punkte: trifft bei 

 ______________________________________________________________  mindestens fünf 
 Maßnahmen zu 

  Reduzierung der privaten Dienstwagen 

  Ab 2002 betriebl. Mobilitätsmanagment (45% reduzie 
 
 
 

5.3.2 Unterstützt Ihre Kommune ihre Bediensteten bei der Nutzung 
klimaschonender Verkehrsmittel? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  Nein 

  Ja, und zwar durch 

  eine finanzielle Unterstützung bei der Nutzung von Bus und Bahn (wie 1 Punkt: trifft bei 

  beispielsweise Jobtickets, ermäßigte Fahrkarten) einer Maßnahme zu 

  Unterstützung bei der Bildung von Fahrgemeinschaften 2 Punkte: trifft bei 

  die Bereitstellung von überdachten Fahrradabstellanlagen mindestens zwei 

 die Bereitstellung von Dienstfahrrädern bei Dienstfahrten 
Maßnahmen zu 

 
 

  die Verpflichtung, bei Dienstreisen Bus und Bahn zu benutzen 3 Punkte: trifft bei 
 vier Maßnahmen zu 

  private Fahrräder als Diensträder  4 Punkte: trifft bei 

         mindestens fünf  
               Maßnahmen zu 
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5 Verkehr 

 
Bewertung 5.4 Welche Maßnahmen beim öffentlichen Nahverkehr sind in Ihrer  Kommune 

 bereits umgesetzt? (Mehrere Antworten sind möglich.) 

             ÖPNV-System mit regulärem Taktverkehr von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

             ÖPNV-System mit regulärem Abend-Taktverkehr bis 24:00 Uhr 

               ÖPNV-System mit regulärem Nachttaktverkehr am Wochenende 

                Rufbus-System, Bürgerbus-System, Sammeltaxis, Linientaxis o.ä.  
 

                Vorrangschaltung für Busse und Bahnen 

             Eigene Busspuren in staugefährdeten Straßen und Streckenabschnitten 

                Eigene Gleiskörper für Straßenbahnen in staugefährdeten Straßen und Streckenab- 
             schnitten 

             mehr als 50 Prozent der Haltestellen sind mit Witterungsschutz ausgestattet 

             Fahrgastinformationssysteme mit Ist-Abfahrtszeitanzeige bei mehr als 50 Prozent 

           der Haltestellen 

              Einsatz von Bussen mit Abgasnachbehandlungssystem (z.B. Bluetec) oder mit 

     Erdgas, Biodiesel etc. 

  Kur- bzw. Touristenkarte als Fahrkarte 

  Radmitnahme in Bussen und Bahnen innerhalb der Stoßzeiten 

  Radmitnahme in Bussen und Bahnen außerhalb der Stoßzeiten 

 

  Halt auf Zuruf/ Pünktlichkeits-+ Anschlussgarantie 

  Semesterticket/ 16 cm Board+Kneeling für Busse 
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Verkehr 5 

5.5 Welche Maßnahmen beim nicht motorisierten Verkehr sind in Ihr er Bewertung 
Kommune bereits umgesetzt? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

 Radwegekonzept bzw. Netzplanung innerhalb der geschlossenen Ortschaft 

 Radwegekonzept bzw. Netzplanung außerhalb der geschlossenen Ortschaft 

 Fußwegekonzept 
  

 Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen  

 Fahrrad                      1 Punkt     1       2     3 

 Fahrradschleusen (Aufstellfläche an der Ampel für Radfahrer vor dem Pkw, damit 2 Punkte 2 4 5 

 die Radfahrer zuerst die Kreuzung queren können) 3 Punkte 3 5 6 

 Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung 4 Punkte 4 6 7 

 Fahrradstation 5 Punkte 5 7 8 

 abschließbare Fahrradabstellplätze (Fahrradboxen) im öffentlichen Straßenraum 6 Punkte 6 8 9 

 

 Fahrradparkhaus am Bahnhof (3.500 Stellplätze) 
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5 Verkehr 

 
Bewertung 5.6 Welche weiteren verkehrsvermeidenden und klimafreundlichen Maßnah men 

 sind in Ihrer Kommune bereits umgesetzt? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  Öffentliche Solar-, Erdgas- oder Biodieseltankstellen 

  Car-Sharing-Anbieter (Organisierte Form des Autoteilens) 

  Flächendeckend Tempo 30-Zonen oder verkehrsberuhigte Bereiche (Spielstraßen) 
  auf allen Gemeindestraßen abseits der Haupt- und Vorfahrtsstraßen 

  Rückbau oder Verengung der Fahrspuren für den Pkw-Verkehr 

  Parkraumbewirtschaftung 

  Park and Ride für den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn, um in die Innenstadt 

  zu kommen 

  Autofreie oder autoreduzierte Siedlungen 

  Eigenes Schadstoffreglement mit Fahrverboten 

  Güterverkehrs-Management in der Kernstadt (City-Logistik, Güterverteilzentrum, 
     

restriktive Zufahrtsberechtigungen für Nutzfahrzeuge) 

  Mobilitätszentrale 
 

  gemeisname Umweltspuren für Bus + Fahrrad, etc. 

  Frauen-Nacht-AST / Bike + Ride (Haltestellen), etc 
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Verkehr 5 
5.7 Hier können Sie eine Maßnahme Ihrer Kommune zur Kohlendioxid- Bewertung 

reduzierung im Verkehrsbereich eintragen, die seit 1995 umge setzt 
wurde bzw. wird. 
 

Titel des Projekts Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof bis zu 

 5 Sonderpunkte 

Ziele  
 

 

Projektträger Stadt Münster  
 
 
Maßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektverlauf 
(Bitte nennen Sie 
den Zeitrahmen!) 
 
 
 
 
 

 

 

Nachweisbare 
Erfolge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2-Einsparung nicht quantifizierbar 
 
 

Ansprechpartner Herr Böhme, 0251/492 6156 
 (Name, Telefon) 
 
 
 
 

 Hinweise 

 Verkehrsprojekte zur Öffentlichkeitsarbeit werden bei der Frage 7.3 erfasst. Falls 
 der Platz nicht ausreicht, können Sie uns gerne ein Extrablatt mit weiteren Angaben 
 beilegen. Weitergehende Informationen können Sie uns als Anlage hinzufügen. 
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Verbesserung der Fahrradabstellsituation am 
Hauptbahnhof und Vermeidung von MIV durch 
Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt 

Bau und Betrieb des Fahrradparkhauses mit 3.500 
Stellplätzen am Hauptbahnhof Münster incl. 
Fahrradstation (http://www.muenster.de/stadt/radstation) 

Eröffnung 1999 - seitdem ständig ausgelastet! 

Durch den Betrieb des Fahrradparkhauses wurden über 
2.000 Radfahrer zusätzlich gewonnen, die täglich im Vor- 
und Nachtransport zum Bahnhof das Fahrrad nutzen. 
Damit erfolgt eine deutliche Entlastung des MIV in 
Münster.  



 
6 Forstwirtschaft und Abfallvermeidung 

 
Bewertung 6.1 Fördert Ihre Kommune die Verwendung bzw. die Verarbeitung von Holz aus 

 der Region? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  ein 

  Ja, und zwar 

2 Punkte: a) trifft zu  a) Verwendung von örtlich bzw. in der Region erzeugtem Holz bei Bau-, 

1 Punkt: b) trifft zu 
Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen kommunaler Gebäude 

1 Punkt: c) trifft zu  b) Gespräche oder Arbeitskreise mit Schreinern, Architekten, Handwerks- 
 kammern etc. 
1 Punkt: d) trifft zu 

 c) Information der Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Vorträge u.ä. 

  d) Tropenholzverzicht 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2 Werden bei Veranstaltungen bzw. in Einrichtungen Ihrer Kommune nur  noch 

 Mehrweggeschirr und Mehrwegflaschen verwendet und der Müll getr ennt erfasst? 
 (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  Nein 

  Ja, und zwar 

 1 Punkt: a) trifft zu  a) bei Veranstaltungen der Kommune 

 1 Punkt: b) trifft zu  b) in kommunalen Einrichtungen oder Kantinen etc. 

 1 Punkt: c) trifft zu c) durch entsprechende Festlegungen in der Benutzungssatzung für kommunale 

 1 Punkt: d) trifft zu Einrichtungen bzw. für gemeindeeigene Grundstücke 

  d) Ratsbeschluss 1995 für öffentliche Veranstaltungen in Münster  
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Forstwirtschaft und Abfallvermeidung 6 
6.3 Führt Ihre Kommunalverwaltung gegenwärtig in Schulen oder Kindergä rten Bewertung 
Anreizmodelle zur Abfallvermeidung mit Erfolgsbeteiligung für di e Nutzer durch? 
(Mehrere Antworten sind möglich. Bitte legen Sie ein Informationsblatt bei!) 
 

 Nein 

 Die Kommune ist kein Schulträger. 

 Die Kommune ist kein Kindergartenträger. 

 Ja, und zwar 

  a) in Schulen 2 Punkte: a) trifft zu 

  b) in Kindergärten 2 Punkte: b) trifft zu 
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7 Öffentlichkeitsarbeit und Beratung 

 
Bewertung 7.1 Wie informiert Ihre Kommunalverwaltung, die Energieberatungseinric htung 

 oder der lokale Energieversorger die Öffentlichkeit oder bestim mte Zielgruppen zum 
 Thema „Kommunaler Klimaschutz“ und zeigt konkrete Handlungsmöglichke iten auf? 
 (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

 Themenfeld „Energie“ 

              Energieberatung                                      

              Beratung über die Vergabe von Bundes- oder Landeszuschüssen für Privat- 
             eigentümer oder Gewerbetreibende   

              Regelmäßige Veröffentlichungen im Amtsblatt, in der Lokalzeitung oder auf der 
                Internetseite (mindestens alle sechs Monate) 

                 Eigene Publikationen 

 Informationsstände oder Ausstellungen bei Messen, bei Umwelt- oder Aktionstagen         

 Vorträge, auch gemeinsam mit der Volkshochschule oder einer Umweltberatungs-
 

einrichtung 
                

 Hinweise zum Kauf energieeffizienter weißer Ware (Kühlschränke, Herde etc.) 

              Führungen auf Baustellen von energieeffizienten Sanierungsobjekten, Niedrig- 
 energie- oder Passivhäusern 

  Kommunaler Heizspiegel 

  Energieverbrauchsausweis 

  Veranstaltungen mit Architekten wie beispielweise Diskussionsforen zum energie- 
 sparenden Bauen 

  Informationsmaterial für Schulen oder Kindergärten 

  Durchführung von Projekten bzw. Veranstaltungen in Schulen oder Kindergärten 
 

  umfangreiches Internetangebot 

  Expertenberatungen, etc. 
 
 

 Themenfeld „Verkehr“ 

           Mobilitätsberatung 

               Durchführung von Aktionen oder Kampagnen, gegebenenfalls gemeinsam mit 
              Umweltverbänden, Verbrauchergruppen u.a. (z.B. autofreie Straßenfeste, Aktions- 
              tage „Mobil ohne Auto“) 

              Verteilen von Taschenfahrplänen an alle Haushalte 

           Informations- oder Werbematerialien für Bus oder Bahn 

            Werbung für das Erreichen der Naherholungsgebiete mit dem öffentlichen 
            Nahverkehr 

            Durchführung von Projekten bzw. Veranstaltungen in Schulen oder Kindergärten 
 

           Fahrplan auf dem Handy/Ferien-/Semesterticket 

  umf. Info-material zum Thema Radverkehr in MS 
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Öffentlichkeitsarbeit und Beratung 7 
 
Themenfeld „Abfallvermeidung“ Bewertung 

 Abfallberatung 

 Mehrsprachige Abfallinformationsblätter oder –broschüren     

 Werbung für Abfalltrennung bzw. Abfallvermeidung 

  Kommunale Abfallprojekte mit Unternehmen oder Gewerbetreibende 

   Durchführung von Projekten, Abfalltagen, Exkursionen, Projekttagen an Schulen  
 oder Kindergärten  
 

 Werbespots im Kino 

      
 

 

 
Hinweise 

 Lokale Energieversorger sind kommunale Eigenbetriebe oder zu mindestens 51 
 Prozent im Besitz einer Kommune bzw. mehrerer Kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Ist es bei Ihrer Kommunalverwaltung, bei einer Energieberatungsei nrichtung 
 oder beim lokalen Energieversorger (siehe Definition oben) gegenwär tig möglich, 
 Energie- oder Gebäudeanalysen zu bekommen? 
 
 

 Nein 

 Ja, und zwar 

  a) für private Gebäudebesitzer durch VZ und Energieberater 1 Punkt: a) trifft zu 

  b) für Gewerbetreibende durch Energieberater 1 Punkt: b) trifft zu 

 

 

 Hinweise 

 Die Energie- bzw. Gebäudeanalyse umfasst die Berechnung des Energiebedarfs im 
 momentanen Zustand. Ein individueller Maßnahmenkatalog wird erarbeitet. Die 
 vorgeschlagenen Maßnahmen werden bezüglich ihres Einsparerfolgs berechnet 
 und mit einer realistischen Kostenschätzung wirtschaftlich bewertet. Mit der 
 Einführung des Energiepasses im Jahr 2006 gewinnt eine solche Möglichkeit an 
 Bedeutung. 
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7 Öffentlichkeitsarbeit und Beratung 

 
Bewertung 7.3 Bitte tragen Sie hier maximal zwei Projekte oder Konzept e zur Öffentlich- 

 keitsarbeit oder Beratung zum kommunalen Klimaschutz ein, di e seit 2001 
 durchgeführt wurden. 
 

 Projekt 1 

 bis zu  Themenfeld „Klimaschutz“  Themenfeld „Verkehr“ 

5 Sonderpunkte:  Themenfeld „Energiesparen“
  Themenfeld „Abfallvermeidung“ 

  bei Angabe  Themenfeld „Erneuerbare Energien“ 
          eines Projekts

 

 Titel des Projekts bzw. des Konzepts Thermografie-Aktionen   
 
 Ziel  
 
  
 
 Zielgruppe Bürger der Stadt Münster 
 
 
 Inhalt 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 Träger Stadt Münster 
 
 Beteiligte Thermograf, Energieberater, VZ, Bürger 

 
 Laufzeit seit 2004 fortlaufend im Herbst/Winter 
 
 Projektstart 2004 
 
 Ansprechpartner Frau Wildt 
 (Name) 

  0251/ 492 6703 
 (Telefon) 
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Thermografie-Aktionen zur Stärkung der Sanierungstätigkeit und 
Reduzierung des Energieverbrauches 

siehe Anlage 
 



Öffentlichkeitsarbeit und Beratung 7 
Projekt 2 Bewertung 

  Themenfeld „Klimaschutz“  Themenfeld „Verkehr“ bis zu 

  Themenfeld „Energiesparen“  Themenfeld „Abfallvermeidung“ 10 Sonderpunkte:  

  Themenfeld „Erneuerbare Energien“ bei Angabe 

  zweier Projekte 

 

Titel des Projekts bzw. des Konzepts Heizen mit der Sonne und mit Holz 
 
Ziel  
 
 
 
Zielgruppe Bürger, Handwerk 
 
Inhalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träger Stadt Münster  
 
Beteiligte Handwerkskammer, Innung SHK, Energieberater, VZ-Energieberatung, Verbände, Stadt 
Münster 
 
Laufzeit 2005 fortlaufend 
 
Projektstart 2005 
 
Ansprechpartner Anja Karner 
 (Name) 

 0251/492 6704 
 (Telefon) 
 
 
 
 
 
 Hinweise 

 Bitte tragen Sie nur dann ein Projekt ein, falls dieses über die beim Punkt 7.2 
 abgefragten Maßnahmen hinausgeht. Falls der Platz nicht ausreicht, können Sie 
 uns ein Extrablatt mit weiteren Angaben beilegen. Weitergehende Informationen 
 können Sie uns gerne mitschicken. 

 Die fünf genannten Themenfelder sind für die interne Auswertung gedacht. Bitte 
 ordnen Sie Ihr Projekt einem dieser Themenfelder zu. Dies erleichtert uns die 
 Auswertung. Vielen Dank! 
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Ausbau der Solarenergienutzung und des Holzpellet -
Heizungen in Münster zur klimaschonenden Be-heizu 

siehe Anlage  



 
8 Beteiligung und Kooperation 

 
Bewertung 8.1 Bei welchen Konzept- oder Maßnahmen-Planungen erfolgte in Ihre r 

 Kommune seit 2001 die Beteiligung von Gremien, um die Bürger bzw.  Interessen- 
 gruppen im Klimaschutz-Prozess einzubinden? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

    1 Punkt: trifft bei  Erstellung eines Energie- bzw. Klimaschutzkonzepts: 
einer Maßnahme oder 

 einem Konzept zu AK - Klimaschutz-Hearing der Stadt Münster  
 2 Punkte: trifft bei 

 zwei Maßnahmen  Vorschläge für Energiesparmaßnahmen in kommunalen Liegenschaften: 
 oder Konzepten zu 

 3 Punkte: trifft bei AK - Klimaschutz-Hearing der Stadt Münster 
 mindestens drei 
 Maßnahmen oder  Erstellung eines Energiekonzepts für die Planung eines Neubaugebiets: 
 Konzepten zu 

 4 Punkte: trifft bei Solarsiedlung Coerde - Bürgerforum 
 mindestens fünf 
 Maßnahmen oder  Vorschläge zum Ausbau der erneuerbaren Energien bzw. deren Umsetzung: 
 Konzepten zu 

 5 Punkte: trifft bei                    AK - Klimaschutz-Hearing der Stadt Münster 
 mindestens sieben 

 Maßnahmen oder  Erstellung eines Gesamtverkehrskonzepts: 
 Konzepten zu 

       

  Erstellung bzw. Verbesserung des Radwegekonzepts: 
 
       

  Vorschläge zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs: 
 
 Öffentliches Symposium mit Bürgern, Verbänden u. Vereinen 

  Erstellung bzw. Verbesserung des Abfallkonzepts: 
 
 Abfallkonzept Großwohnanlage in Kinderhaus - Bürgerbeteiligung 
 

   
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 Hinweise 

 Bei dieser Frage wollen wir die Bürgerbeteiligung über die gesetzlich vorgeschrie- 
 benen Beteiligungsformen hinaus erfassen. Zu den oben gefragten Gremien zählen 
 nicht die kommunalparlamentarischen Ausschüsse, die Anhörung der Träger öffent- 
 licher Belange und die Bürgerbeteiligung gem. BauGB u.ä. Bitte nennen Sie hinter 
 der jeweiligen Planung das entsprechende Gremium. 

 Beispiel:        X Vorschläge zur Verbesserung des ÖPNV: 
 LA 21-Arbeitskreis „Verkehr“ 
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Maßnahmenpaket für den European Energy Award 
AK - Klimaschutz-Hearing der Stadt Münster 

Aufbau der Qualitätssicherung für Neubauten 
AK Qualitätssicherung (Architekten+Energieberater) 



Beteiligung und Kooperation 8 
8.2 Ist Ihre Kommune Mitglied in einer Organisation, die sich den k ommunalen Bewertung 
Klimaschutz zum Ziel gesetzt hat? 
 

 Nein 

 Ja, bei Klima-Bündnis, ICLEI,  1 Punkt: trifft zu 

 
 
 

 Hinweis 

 Zu Organisationen, die sich den kommunalen Klimaschutz zum Ziel gesetzt haben, 
 zählen beispielsweise das Klima-Bündnis, ICLEI und Energie-Cités. 
 
 
 
 
 
 
 

 8.3 Nehmen ortsansässige Unternehmen an Projekten teil, die Ihr e Kommunal- 

verwaltung zur Einführung eines Umweltmanagementsystems ÖKOPROFI T, ECOFIT 

oder Profitables Umweltmanagement (PRUMA) anbietet? 
 

 Nein 

 Ja, und zwar an Ökoprofit 1 Punkt: trifft zu 

 
 
 

 Hinweise 

 Das „ÖKOlogisches PROjekt Für Integrierte Umwelt-Technik“ wurde von der 
 Stadt Graz entwickelt. Mit Unterstützung der Kommune führen Betriebe ein 
 Umweltmanagementsystem ein. ECOFIT ist die baden-württembergische Version 
 von ÖKOPROFIT. 

 Profitables Umweltmanagement (PRUMA) wurde von der Gesellschaft für 
 Technische Zusammenarbeit (GTZ) ursprünglich für Entwicklungsländer konzipiert 
 und dort angewandt. Nach unseren Recherchen wurde es in Deutschland nur in 
 Wolfenbüttel eingesetzt. Ähnlich wie ÖKOPROFIT ist es vor allem für kleine und 
 mittelständische Betriebe geeignet. 
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8 Beteiligung und Kooperation 

 
Bewertung 8.4 Beteiligt sich Ihre Kommune an internationalen, nationalen oder 

 landesweiten Klimaschutz-Kampagnen, Aktionen oder Wettbewerben?  
 (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  Nein 

  Ja, und zwar an der Kampagne, der Aktion bzw. dem Wettbewerb 
 
1 Punkt: trifft bei der                                   European Energy Award (ausgezeichnet mit EEAGold)  
Teilnahme an mindestens 
einer Kampagne etc. zu                                   Climate Star  
2 Punkte: trifft bei der 

Teilnahme an mindestens  Wärme von der Sonne, Solarbundesliga, SolarLokal 
drei Kampagnen etc. zu 

 
                   Hinweise 

 Zu solchen Klimaschutz-Kampagnen, Aktionen oder Wettbewerben gehören 
 beispielsweise die ICLEI-CCP-Kampagne, Climate Star, das Energienetzwerk NRW, 
 der European-Energy-Award, die Solarbundesliga, Solar-Kommune, SolarLokal 
 und Wärme von der Sonne. Die Teilnahme am Wettbewerb „Bundeshauptstadt im 
 Klimaschutz“ wird nicht extra gewertet. 
 
 
 
 
 
 
 

 8.5 Setzt Ihre Kommune Klimaschutzprojekte zusammen mit folgenden 
 Interessengruppen um? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 

  Nein 

  Ja, und zwar mit 

1 Punkt: trifft bei min-   Handwerkern/Architekten/Schornsteinfegern: Altbausanierung, Energiepass, 

Heizspiegel 
destens einer Interessens- 

 gruppe zu  Örtlichen Hausbesitzervereinen: Heizspiegel, Energiepass, Altbausanierung 
2 Punkte: trifft bei min- 

destens drei Interessens-  Wohnungsbaugesellschaften: Altbausanierung, Solarenergie 
 gruppen zu 

3 Punkte: trifft bei min-  Innungen, Berufsverbänden: Wärme von der Sonne, SolarLokal 
destens fünf Interessens- 

 
gruppen zu 

Umweltverbänden: Wärme von der Sonne, SolarLokal, Energie f. Mensch 

 Wirtschaftsunternehmen: Stromsparen im Büro 
 

  Energieberatern: Altbausanierung, Energiepass, Qualitätssicherung am Neubau 
 

 Hinweise 

 Bitte nennen Sie hinter der jeweiligen Interessengruppe den Projekttitel. 

 Beispiel: X Umweltverbänden: Bau einer Photovoltaikanlage 
 
 

 42 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vielen Dank für Ihre Angaben. 
Wir werden sie sorgfältig bearbeiten und auswerten.  
 Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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 Klimaschutzinitiative der 
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